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Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva Passiva

EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Grunddienstbarkeiten und entgeltlich erworbene Software 1.567,43

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.138.555,54

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00

1.138.555,54

III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 664.935,09

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.732.676,23

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 96.424.098,49

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 82.120.846,95 (Vorjahr: EUR 73.899.447,19)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 764.167,78

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

101.920.942,50

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.325.429,60

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Stand

31.12.2024

Stand

31.12.2023

A. Eigenkapital

I. Kapitalrücklage

II. Gewinnvortrag

III. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 2.409.715,46 (Vorjahr: EUR 5.590.760,31)

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 5.987,79 (Vorjahr: EUR 2.778.116,82)

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 5.097.900,94 (Vorjahr: EUR 1.930.700,87)

5. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 248.229,07 (Vorjahr: EUR 235.334,37)

davon aus Steuern:

EUR 2.416,88 (Vorjahr: EUR 1.950,45)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

EUR

17.521.070,41

6.656.505,94

1,921.134,31

Stand

31.12.2024

Stand

31.12.2023

EUR

1.805.058,06

103.246.372,10

831,63

EUR

1.567,43

1.138.555,54

0,00

1.138.555,54

664.935,09

1.805.058,06

4.659.831,58

88.410.144,34

1.047.894,40

94.117.870,32

5.165.374,63

99.283.244,95

573,99

EUR

26.098.710,66

844.805,32

EUR

17.521.070,41

4.456.930,61

2.199.575,33

121.657,32

723.148,00

24.177.576,35

76.567,68

721.312,32

72.794.216,23

2.411,78

5.987,79

5.057.900,94

248.229,07

797.880,00

71.166.856,81

2.411,78

2.778.116,82

1.930.700,87

235.334,37

78.108.745,81 76.113.420,65

105.052.261,79 101.088.877,00 105.052.261,79 101.088.877,00
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Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

2024 2023
EUR EUR EUR

1 Umsatzerlöse 21.235.597,30 21.237.353,57

2 Sonstige betriebliche Erträge 25.494,55 38.243,33

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.517.680,48 18.985.552,32

4 Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für
Unterstützung
davon für Altersversorgung:
EUR 4.833,33 (Vorjahr: EUR 4.664,67)

129.444,35

29.472,88

127.391,03

28.181,74

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und der Sachanlagen

158.917,23

0,00

155.572,77

118,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 117.019,25 120.292,37

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.715.291,82 1.405.658,75

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.209.818,29 1.146.000,22

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 45.089,64 67.408,17

10. Ergebnis nach Steuern 1.927.858,78 2.206.311,80

11. Sonstige Steuern 6.724,47 6.736,47

12. Jahresüberschuss 1.921.134,31 2.199.575,33
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Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

I- Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeine Angaben

Der Wasserverband Döbeln-Oschatz (Wasserverband) hat den Jahresabschluss entspre¬
chend § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung i. V. m. § 58 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über kom¬
munale Zusammenarbeit (SächsKomZG) gemäß der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung
(SächsEigBVO) nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt;
soweit kommunalrechtliche Bestimmungen gesonderte Regelungen enthalten, wurden diese
angewandt. Gemäß § 31 SächsEigBVO finden die §§ 242 bis 287 und 289 des Handelsge¬
setzbuches (HGB) für den Jahresabschluss sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der
SächsEigBVO nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)
aufgestellt.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275
Abs. 2 HGB gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu An¬
schaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen
bewertet. Die Bemessung der planmäßigen Abschreibungen erfolgt grundsätzlich entspre¬
chend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer - bei Software in der Regel drei Jahre und
bei anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis zehn Jahre.

Grund und Boden wurde von den Verbandsmitgliedern eingebracht bzw. seit dem Jahr 1995
durch den Wasserverband erworben, um darauf wasserwirtschaftliche Anlagen von der
DOWW errichten zu lassen. Diese Anlagen sind im wirtschaftlichen Eigentum der DOWW
und werden beim Wasserverband nicht bilanziert. Grund und Boden werden im Bilanzposten
„Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von T€ 1.139 ausgewiesen und auf¬
grund ihrer zeitlich unbeschränkten Nutzungsdauer nicht abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG mit Anschaffungskosten
von mehr als 250,00 bis einschließlich 1.000,00 unter Bildung eines Sammelpostens die
Poolabschreibung über fünf Jahre angewendet.
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Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag
bilanziert. Aufgrund der unverändert rollierend vorgenommenen Jahresverbrauchsabrech¬
nung enthalten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mehrheitlich aus umfang¬
reichen Hochrechnungen des Verbraucherverhaltens ermittelte Teilbeträge abzüglich erhal¬
tener Abschläge. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden in erforderlichem Umfang
vorgenommen.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerrecht¬
lichen Wertansätzen der Bilanzposten ermittelt. Zum Bilanzstichtag ergab sich eine - nicht
bilanzierte - aktive latente Steuer. Der Verband ist körperschaftsteuerpflichtig.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluss¬
stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel¬
len.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen; sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen¬
digen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr ist in der Anlage zum Anhang dar¬
gestellt.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen von T€ 665 betreffen die Anteile (51 %) an der Döbeln-Oschatzer Was¬
serwirtschaft GmbH, Döbeln, (DOWW GmbH). Die DOWW GmbH weist im Geschäftsjahr
2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Das Eigenkapital der DOWW GmbH beträgt
zum 31. Dezember 2024 T€ 1.570. Die DOWW ist verbundenes Unternehmen des Ver¬
bands.
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten - wie im Vorjahr - die Ver¬
brauchsabgrenzung in Höhe von T€ 3.260 (Vorjahr T€ 3.163) und betragsmäßig geringfügige
Forderungen gegen Verbandsgemeinden.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (DOWW GmbH) resultieren - wie im Vor¬
jahr - aus Darlehen, insbesondere aus einem zinslosen Darlehen in Höhe des Kaufpreises
im Zuge der Veräußerung des Teilbetriebes „Wasserversorgung“ zum 31. Dezember 1998
an die DOWW GmbH (T€ 11.889) sowie Finanzforderungen in Höhe von T€ 12.185 (Vorjahr:
T€ 5.916). Des Weiteren bestehen noch Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus
Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 0 (Vorjahre: T€ 5).

Eigenkapital

Durch Verbandsversammlungsbeschluss vom 23. September 2024 wurde der Jahresüber¬
schuss 2023 (T€ 2.200) auf neue Rechnung vorgetragen.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2024 hat die Ver¬
bandsversammlung noch zu beschließen. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss
von T€ 1.921 auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die voraussichtliche Gebührenüberdeckung 2023
(T€ 708) und Jahresabschlusskosten (T€ 15).
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Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben T€ 35.121 (Vorjahr T€ 29.334)
eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Sicherheiten wurden nicht bestellt.

Verbindlichkeiten Gesamtbetrag

mit einer Restlaufeeit von

bis zu einem
Jahr

mehr als einem
Jahr

davon mehr
als fünf
Jahre

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten
(Vorjahr)

72.794.216,23
(71.166.856,81 €)

2.409.715,46
(5.590.760,31 €)

70.384.500,77
(65.576.096,50 €)

35.120.976,30
(29.333.942,26 €)

Erhaltene Anzah¬
lungen auf
Bestellungen
(Vorjahr)

2.411,78€
(2.411,78 €)

2.411,78
(2.411,78 €)

0,00
(0,00 €)

0,00
(0,00 €)

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen
(Vorjahr)

5.987,79
(2.778.116,82 €)

5.987,79
(2.778.116,82 €)

0,00
(0,00 €)

0,00
(0,00 €)

Verbindlichkeiten
gegenüber
verbundenen
Unternehmen
(Vorjahr)

5.057.900,94
(1.930.700,87 €)

5.057.900,94
(1.930.700,87 €)

0,00
(0,00 €)

0,00
(0,00 €)

Sonstige
Verbindlichkeiten
(Vorjahr)

248.229,07
(235.334,37 €)

248.229,07
(235.334,37 €)

0,00
(0,00 €)

0,00
(0,00 €)

Summe
(Vorjahr)

78.108.745,81
(76.113.420,65 €)

7.724.245,04
(10.537.324,15 €)

70.384.500,77
(65.576.096,50 €)

35.120.976,30
(29.333.942,26 €)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten
gegenüber der DOWW GmbH aus der Betriebsführung (T€ 5.058; Vorjahr T€ 1.901).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Kundenüberzahlungen in Höhe
von T€ 245 (Vorjahr: T€ 232).
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D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von T€ 21.236 (Vorjahr T€ 21.237), die ausschließlich im Inland erzielt
wurden, resultieren aus der Wasserversorgung (darunter aus Grundpreisen T€ 11.980 und
aus Mengenpreisen T€ 9.200).

Die sonstigen Umsätze betreffen im Wesentlichen das Entgelt aus dem Geschäftsbesor¬
gungsvertrag mit dem Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal (T€ 55; Vorjahr T€ 53).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus Inkasso- und
Mahnverfahren sowie aus Mahn- und Sperrgebühren (T€ 14; Vorjahr T€ 18).

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen vorwiegend den Wasserversorgungs¬
vertrag mit der DOWW GmbH.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für die
Beitreibung von Forderungen, Forderungsverluste sowie Rechts-, Beratungs- und Jahresab¬
schlusskosten. Hierin ist das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungs¬
leistungen in Höhe von T€ 16 enthalten.

Zinserträge

In den Zinserträgen sind Erträge aus verbundenen Unternehmen von T€ 1.706 (Vorjahr
T€ 1.401) enthalten.

Zinsaufwand

In den Zinsaufwendungen sind Aufwendungen an verbundene Unternehmen von T€ 1.048
(Vorjahr T€ 162) enthalten.
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II. Sonstige Angaben

A. Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus dem Wasserversorgungsvertrag mit der DOWW GmbH gehen über
den 31. Dezember 2028 hinaus. Das Entgelt beträgt für 2025 voraussichtlich T€ 19.478. Das
Entgelt wird jährlich auf Basis von Preisindizes festgesetzt.

B. Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Verbandsvorsitzender war im Wirtschaftsjahr 2024 Herr Matthias Löwe, Bürgermeister der
Stadt Dahlen. Mitglieder im Verwaltungsrat waren im Wirtschaftsjahr 2024 neben dem Ver¬
bandsvorsitzenden:

Herr Dirk Schilling, Bürgermeister der Gemeinde Jahnatal, (1. stellvertretender Vorsit¬
zender),
Herr David Schmidt, Oberbürgermeister der Stadt Oschatz, (2. stellvertretender Vorsit¬
zender),
Herr Sven Liebhauser, Oberbürgermeister der Stadt Döbeln,
Herr Ronald Kunze, Bürgermeister der Stadt Hartha,
Herr Hubert Paßehr, BürgermeisterderStadt Roßwein,
Herr Carsten Graf, Bürgermeister der Stadt Leisnig,
Herr Johannes Ecke, Bürgermeister der Stadt Mügeln,
Herr Matthias Müller, Bürgermeister der Gemeinde Wermsdorf.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.

Alleiniger Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2024 war Herr Stephan Baillieu, Leipzig. Auf
die Angabe der Bezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
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C. Durchschnittliche Zahl der während des Wirtschaftsjahres
beschäftigten Arbeitnehmer

Neben dem angestellten Geschäftsführer wurde im Wirtschaftsjahr eine weitere Arbeitneh¬
merin beschäftigt.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjah¬
res eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Ende des Wirtschaftsjahres
nicht ereignet.

Döbeln, den 13. August 2025

Matthias Löwe
Verbandsvorsitzender
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Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024

Seite 8

Bruttowerte Abschreibungen Restbuchwerte

Stand
01.01 /31.12.2024

Stand
01.01./31.12.2024

am Ende des
Wirtschafts¬

jahres

am Ende des
vorangegange¬

nen Wirtschafts-
jahres

EUR EUR EUR EUR

Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Grunddienstbarkeiten und entgeltlich erworbene Software 4.717,09 3.149,66 1.567,43 1.567,43

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.138.555,54
1.622,34

0,00
1.622,34

1.138.555,54
0,00

1.138.555,54
0,00

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen

1.140.177,88

664.935,09

1.622,34

0,00

1.138.555,54

664.935,09

1.138.555,54

664.935,09
1.809.830,06 4.772,00 1.805.058,06 1.805.058,06
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Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Grundlagen des Verbandes

Mit der Gründung der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH, Döbeln, (DOWW GmbH)

zum 8. Dezember 1993 wurde die Erfüllung der Pflichtaufgabe Trinkwasserversorgung im

Verbandsgebiet dieser Gesellschaft übertragen. An der DOWW GmbH sind der Wasserver¬

band mit 51 % und als privater Partner die Veolia Wasser Deutschland GmbH, Leipzig, (Veo¬

lia GmbH), vormals die OEWA Wasser und Abwasser GmbH, mit 49 % beteiligt. Die Veolia

GmbH wurde von der DOWW GmbH mit dem Betrieb der Anlagen beauftragt. Entsprechend

den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Wasserverband werden sämtliche Aufwendungen

der DOWW GmbH dem Wasserverband weiterberechnet. Die öffentlich-rechtliche Wasser¬

versorgungspflicht des Wasserverbandes bleibt davon unberührt.

Als Aufgabenträger der Daseinsversorgung arbeitet der Wasserverband nach den grundle¬

genden Prinzipien öffentlichen Finanzgebarens. Diese Prinzipien beinhalten die Grundsätze

der Kostendeckung. Wesentlicher Leistungsindikator für den Verband sind daher die Umsät¬

ze aus Wasserentgelten. Angemessene Umsatzerlöse (Entgelte) stellen die Einhaltung der

Grundsätze der Kostendeckung sicher.

2. Geschäftsverlauf

Im Rahmen des Investitionsplanes 2024 der DOWW GmbH wurden vordringlich Maßnahmen

aus der Wasserversorgungskonzeption Döbeln-Oschatz 2030 umgesetzt.

Im Fokus der Gesellschaft stehen die Investitionen. Intakte Wassergewinnungs- und vertei-

lungsanlagen sind die Voraussetzung für eine sichere Trinkwasserversorgung im Verbands¬

gebiet des Wasserverbandes.
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Trinkwasserversorqunq

Am 16. Dezember 2013 hat die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen, das Men¬

genentgelt von 1,51 €/m3 brutto (gültig seit 1. Januar 1995) marginal um 12Cent/m3 auf

1,63 €/m3 brutto ab 1. Januar 2014 zu erhöhen und das Grundentgelt bei 13,48 €/Monat pro

Grundeinheit brutto (gültig seit 1. Januar 2009) beizubehalten. Diese Entgelte waren Grund¬

lage für die Abrechnung von Mengen- und Grundentgelten der Jahre 2014-2016.

Gemäß Beschluss 03/02/17 der Verbandsversammlung vom 18. Dezember 2017 wurde die
Fortschreibung der gültigen Entgeltkalkulation 2014 bis 2016/2017 bei gleichbleibenden Ent¬

gelten für 2018 fortgeschrieben. Grundlage für diesen Beschluss war die Nachkalkulation für

den Zeitraum 2014-2016, die Hochrechnung für 2017 sowie eine zeitnahe Voraus-Planung

für 2018. Mit der Fortschreibung des Entgeltkalkulationszeitraumes bei gleichbleibenden
Entgelten für die Jahre 2017 und 2018 wurde die solide Geschäftslage des Wasserverban¬
des verdeutlicht.

Gemäß Beschluss 02/02/18 der Verbandsversammlung vom 26. November 2018 wurden

nach der Vorstellung der Ergebnisse der Nachberechnungen 2014-2018 und der Entgeltkal¬

kulation 2019-2022 geänderte Entgelte ab dem 01. Januar 2019 durch die Verbandsver¬

sammlung des Wasserverbandes festgesetzt. Die Beschlussfassung beinhaltete eine Ände¬

rung des Mengenentgeltes auf 1,82 €/m3 (brutto) sowie des Grundentgeltes auf

13,62 €/WE/Monat (brutto).

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 21. November 2022 wurden nach der
Vorstellung der Ergebnisse der Nachberechnungen 2019-2022 und der Entgeltkalkulation

2023-2026 geänderte Entgelte ab dem 01. Januar 2023 durch die Verbandsversammlung

des Wasserverbandes festgesetzt. Die Beschlussfassung beinhaltete eine Änderung des

Mengenentgeltes auf 2,18 €/m3 (brutto) sowie des Grundentgeltes auf 17,03 €/WE/Monat

(brutto).

Der Wasserverband versorgte im Berichtsjahr 100.834 Einwohner (Vorjahr 100.301) mit

Trinkwasser, die Anzahl der Kunden (Anschlüsse) hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht

auf 29.626 erhöht (Vorjahr 29.588).

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden 4.672 Tm3 Trinkwasser verkauft (Vorjahr 4.653 Tm3), im
Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung. In der Planung für 2024 war man aufgrund der

zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung von einem Mengenrückgang ausgegangen.
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Die Trinkwasserverluste beliefen sich auf 13,8% (Vorjahr 13,2%), die Betrachtung nach

absoluten Verlusten pro Leitungslänge ergibt einen weiter sehr guten Wert von 62 l/km*h.

Auch in der Betrachtung für das Geschäftsjahr 2024 ist davon auszugehen, dass erteilte Be¬

freiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang bei der öffentlichen Trinkwasserversor¬

gung sowie die Nutzung von Brunnen- oder Niederschlagswasser sich negativ auf die Um¬

satzentwicklung auswirken.

BGH-Grundsatzurteil vom 20. Mai 2015 zu Grundpreisen

In der öffentlichen Sitzung des VIII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 20. Mai
2015 obsiegte der Wasserverband in einer Revisionssache gegen eine klagende Woh¬

nungsgenossenschaft. Im Kern des Grundsatzurteils ließ der Senat erkennen, dass eine
Differenzierung der Grundpreisbemessung nach der Wohnungsgröße - wie sie dem Ober¬

landesgericht Dresden vorschwebte - wohl nicht erforderlich sei, damit die Preisbildung des

Wasserverbandes einer Billigkeitskontrolle (§315 Abs. 1 BGB) standhält. Weiterhin wurde

klargestellt, dass nach einheitlicher verwaltungsrechtlicher Betrachtung eine pauschalierende
und typisierende Betrachtung zulässig ist und bei einer solchen der Wohneinheitenmaßstab
(wie beim Wasserverband angewendet) sachgerecht ist.

Nach diesem Grundsatzurteil des BGH vom Mai 2015 erfolgte die Zurückweisung des Ver¬

fahrens zum Landgericht Chemnitz. Hier sollte der Beweis erbracht werden, dass die Be¬

stimmung des Grundpreises pro Wohneinheit der Billigkeit entspricht. Dazu wurde ein Sach¬

verständiger zwecks Erstellung eines Gutachtens bestellt. Das Verfahren wurde im April

2019 abgeschlossen, von Seiten des Landgerichtes wurde entschieden, dass die Klage der

Gegenseite zurückzuweisen ist. Auf der Grundlage des vom Sachverständigen erstellten

Gutachtens wurde festgestellt, dass es keinen Anhaltspunkt für einen Billigkeitsverstoß des

im Tarifwerk des Wasserverbandes geforderten Netto-Grundpreises je Wohnungseinheit

gibt. Die Revision wurde durch das Gericht nicht zugelassen, bei den zahlreichen Parallel¬

verfahren erfolgte die Anerkenntnis durch die betreffende Wohnungsgenossenschaft.
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Vermögens- und Finanzlage

Der Wasserverband tätigt planmäßig keine Investitionen in Trinkwasseranlagen, diese wer¬

den von der DOWW GmbH vorgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2024 investierte die DOWW

GmbH 7.092 T€ (Plan 6.942 T€) in Wassergewinnungs- bzw. Wasserverteilungsanlagen im

Verbandsgebiet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr

(71.167 T€) auf 72.794 T€. Es erfolgte in 2024 eine Darlehensaufnahme in Höhe von

3.300 T€.

Die Finanzierung der Investitionen der DOWW GmbH erfolgt weitestgehend durch die Auf¬

nahme eines zinsgünstigen Kommunaldarlehens (2024: 3.300 T€) durch den Wasserver¬

band und dessen Weitergabe in Form eines Gesellschafterdarlehns an die DOWW GmbH.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (DOWW GmbH) erhöhen sich auf

96.424 T€ (Vorjahr 88.410 T€).

Die Eigenkapitalausstattung ist mit ca. 24,8 %1 (Vorjahr 23,9 %) gestiegen. Dies ist unter

anderem auf die Zuführung des Jahresüberschusses 2024 in Höhe von 1.921 T€ zum Ei¬

genkapital des Wasserverbandes zurückzuführen.

Im Jahr 2024 ergaben sich Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (3.060 T€)

und aus der Investitionstätigkeit (1.715 T€), sowie Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätig¬

keit (2.346 T€). Dementsprechend erhöhte sich der Finanzmittelbestand um 2.429 T€ auf

13.510 T€. Die liquiden Mittel des Wasserverbandes beliefen sich zum 31. Dezember 2024

auf 1.325 T€.

Finanzbeziehungen zwischen Wasserverband und den Verbandsgemeinden bestehen un¬

verändert zum Vorjahr nicht. Der Wasserverband beliefert die Verbandsgemeinden zu den¬

selben Tarifen und Bedingungen wie diese auch für alle anderen Abnehmer des Verbands¬

gebietes gelten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses

2024 jederzeit gewährleistet.

1 Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme
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Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von 21.236 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (21.237 T€) weitest¬

gehend identisch. Die Höhe der Umsatzerlöse in 2024 ergibt sich vordringlich aus der An¬

passung der Entgelte gemäß beschlossener Entgeltkalkulation ab dem 01.01.2023.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Materialaufwand) lagen um 82 T€ unter dem

Planansatz. Die leichte Reduzierung resultiert vordringlich aus moderaten Kostensteigerun¬

gen im Jahr 2024, angepasster Kapitalkosten der DOWW GmbH im Vergleich zum Vorjahr

und der auch im Jahr 2024 eingestellten Auflösung des Erfüllungsanspruches in Höhe von

31 T€ (zwischen der DOWW GmbH gegenüber der Veolia GmbH). Zwischen der Veolia

GmbH und der DOWW GmbH wurde 2014 vereinbart, dass die Veolia GmbH in den Jahren

2014 bis 2017 Investitionen in Höhe von 4.000 T€ auf eigene Rechnung durchführt. Die hie¬

raus resultierenden jährlichen Aufwendungen (Kapitalkosten aus Abschreibungen und Zin¬

sen) trägt die Veolia GmbH, so dass die DOWW GmbH teilweise von neuen Kapitalkosten

entlastet wird. Bezüglich der verzögernden Wirkung der jährlichen Kapitalkosteneinsparung

minderte der Erfüllungsanspruch der DOWW GmbH gegenüber der Veolia GmbH in den

Jahren 2014 bis 2016 das Betriebsführungsentgelt, welches durch die DOWW GmbH ge¬

zahlt und dem Wasserverband weiterberechnet wird. Seit dem Jahr 2017 erfolgt ratierlich die

Auflösung des eingestellten Erfüllungsanspruches.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen mit 2.210 T€ (Vorjahr 1.146 T€) u. a. aufgrund der

neu aufgenommenen Darlehen höher als im Jahr 2023 an.

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung und Ausblick

In der Verbandsversammlung des Wasserverbandes vom 21. November 2022 wurde ein¬

stimmig die durch die Geschäftsführung vorgelegte neue Entgeltkalkulation für den Zeitraum

2023-2026 beschlossen.

In der neuen Entgeltkalkulation 2023-2026 wurden die Vorgaben der Finanzierungskonzepti¬

on 2030, zwischenzeitlich bis 2033 verlängert, zu erwartende steigende Kapitalkosten der

DOWW sowie weiterhin sehr hoch eingeschätzte Betriebskosten der Anlagenbewirtschaftung

eingestellt.
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Mit den erwirtschaftenden Mitteln aus der kalkulatorischen Anlagenverzinsung soll unter an¬

derem ein Teil der betriebsnotwendigen Investitionen bei der DOWW finanziert werden. Dies

führt zu einer nachhaltigen Reduzierung der Fremdfinanzierung beim Wasserverband.

Die langfristige Einwohnerentwicklung könnte dauerhaft mit Umsatzverlusten verbunden

sein, ebenso wie die teilweise unzulässige Substitution von Trinkwasser durch Brauchwasser

aus privaten Brunnen und Regenwassernutzungsanlagen.

Dem Wasserverband / der DOWW GmbH war es bis vor einigen Jahren im allgemeinen

„Zinstief“ möglich, mit Darlehensumschuldungen und weiteren Neuaufnahmen, auch länger¬

fristig wirkende geringere Zinszahlungen zu generieren. Die aktuellen Entwicklungen an den

Finanzmärkten lassen eher auf hohe Zinsaufwendungen schließen. Weitere, zukünftig not¬

wendige Darlehensaufnahmen/Umschuldungen werden durch den Wasserverband für die

Investitionsfinanzierung der DOWW GmbH vorgenommen. Mit diesen Darlehen erweitert

bzw. erhält die DOWW GmbH die Trinkwasseranlagen, so dass der Wasserverband seiner

Versorgungspflicht weiterhin sicher nachkommen kann, und das zu günstigeren Konditionen

im Sinne seiner Entgeltzahler.

Mit der verabschiedeten „Wasserversorgungskonzeption Döbeln - Oschatz 2030“, welche in

den vergangenen Jahren weiter aktualisiert wurde bzw. wird, stehen der DOWW GmbH, als

Erfüllungsgehilfin des Wasserverbandes bei dessen Pflichtaufgabe der Trinkwasserversor¬

gung, Mittel und Wege zu einer effektiven Sicherstellung der nachhaltigen Versorgungssi¬

cherheit der Trinkwasserversorgung im gesamten Verbandsgebiet zur Verfügung. Damit ma¬

chen sich Wasserverband und DOWW GmbH unabhängiger von den langwierigen, bis heute

nicht getroffenen Entscheidungen, des Freistaates Sachsen bzgl. der Sanierung der Grund¬

wasserleiter/ Verringerung des Nitrat-Eintrages.

Die im Jahr 2020 beschlossenen terminierten Vereinbarungen zwischen dem Wasserver¬

band und der DOWW GmbH gewährleisten die Fortführung des Wasserversorgungsvertra¬

ges über den 31.12.2028 hinaus und bringen weitere Sicherheit in die öffentliche Trinkwas¬

serversorgung im Verbandsgebiet und für die Wirtschaftsführung der Partner.

Unter diesen Gesichtspunkten und aufgrund der Wirtschafts- und Investitionsplanung des

Wasserverbandes bzw. der DOWW GmbH sind in die Entgeltkalkulation ab 2023 alle einzu¬

schätzenden Preissteigerungen und Investitionsvorhaben sowie der tendenziell weitere Ein¬

wohnerrückgang und der daraus zu erwartende Rückgang der Trinkwasserverbräuche ein¬

gestellt.
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Weitere wesentliche negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des

„Wasserverbandes Döbeln-Oschatz“ sind im Zeitraum des Planungshorizontes nicht zu er¬

warten. Somit bestehen aus heutiger Sicht keine nicht beherrschbaren Risiken, die den Be¬

stand des Wasserverbandes gefährden oder nur mit einer Umlagefinanzierung der Mit¬

gliedsgemeinden vermieden werden können.

Mit Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017 vom

10. April 2017, wurde dem Wasserverband durch die Rechtsaufsichtsbehörde, der Landesdi¬

rektion Sachsen, die Auflage erteilt, bis 31. Oktober 2017 eine langfristige Finanzierungs¬

konzeption vorzulegen, aus der hervorgeht, wie die bis 2020 steigenden Verbindlichkeiten
mittel- bzw. langfristig abgebaut werden sollen. Mit dieser erstellten und der Landesdirektion

Sachsen zugestellten Konzeption haben sich der Wasserverband und die DOWW eine

Grundlage geschaffen, wonach zukünftig notwendige Investitionen mit sozial verträglichen

Entgelten ausgewogen finanziert werden können.

Die planmäßigen Fortschreibungen der Finanzierungskonzeption bis zum Jahre 2033 sowie

die Aktualisierungen aller Grundlagendaten aus den geprüften Jahresabschlüssen der letz¬

ten Jahre erfolgten im Rahmen der Erstellung der Entgeltkalkulation ab 2023 sowie auch

zukünftig in den Wirtschaftsplanungen.

Die Chancen der künftigen Entwicklung bestehen insbesondere in der Sicherstellung der

nachhaltigen Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung im Verbandsgebiet

im Rahmen der Verbandssatzung und auf der Grundlage der Vereinbarungen mit der

DOWW GmbH und der Veolia GmbH.

Für 2025 werden Gesamterträge von 22.067 T€ angestrebt.

Döbeln, den 13. August 2025

Matthias Löwe

Verbandsvorsitzender
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Wasserverband Döbeln-Oschatz, Döbeln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, Döbeln,

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein¬

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, Döbeln, für das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif¬
ten der sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den ergänzenden landesrechtlichen Vor¬

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch¬
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes
zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der sächsischen Eigenbetriebsverordnung,
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen

der Verbandssatzung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu¬

treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun¬
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim¬

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge¬

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An¬

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab¬
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Leitung des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, Döbeln, für den Jahres¬

abschluss und den Lagebericht

Die Leitung des Verbandes ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den ergänzenden landesrecht¬
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung in allen we¬

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt.
Ferner ist die Leitung des Verbandes verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not¬
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipula¬

tionen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Leitung des Verbandes dafür verantwort¬
lich, die Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort¬

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge¬

gebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem ist die Leitung des Verbandes verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der

sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und

den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung entspricht und die Chancen und Ri¬

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Leitung des Verbandes
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er¬

achtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen¬
denden Vorschriften der sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den ergänzenden landes¬

rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung zu er¬

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab¬
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab¬
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den

Vorschriften der sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den ergänzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä¬

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage¬

bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts¬
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel¬

lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent¬

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins¬

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt¬

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

« identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah¬

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla¬

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü¬

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän¬
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein¬
halten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange¬

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen

Kontrollen des Verbandes bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Leitung des Verbandes angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Leitung des Verbandes
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Leitung des Ver¬

bandes angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh¬
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we¬

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unterneh¬
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent¬

liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu¬

gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi¬

zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un¬

seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmenstätig¬

keit nicht mehrfortführen kann.
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• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein¬
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge¬
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält¬
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes
vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset¬
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Leitung des Verbandes dargestellten zu¬
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga¬

ben von der Leitung des Verbandes zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un¬
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein¬
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer
Prüfung feststellen.

Dessau-Roßlau, 13. August 2025

DORNBACH GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

/

Nitschke
Wirtschaftsprüfer
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..gemeine Auftragsbed ngb.
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts¬
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt¬
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt¬
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät¬
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach¬
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie¬
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich¬
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge¬
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite¬
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor¬
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla¬
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh¬
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-

,, ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll¬
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt¬
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt¬
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz¬
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein¬
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des

p Auftrags berechtigt.
o

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al¬
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts¬
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er¬
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen- sei es im Ent¬
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset¬
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf¬
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängetbsserügung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül¬
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück¬
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre¬
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschiagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte¬
resse ist Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un¬
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü¬
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver¬
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei¬
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße¬
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl¬
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8, Sch\ r ~ - -p gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän¬
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo¬
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da¬
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts¬
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur¬
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be¬
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver¬
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha¬
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein¬
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol¬
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. in Anspruch ge¬
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu¬
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör¬
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel¬
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite¬
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer¬
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag¬
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig¬
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag¬
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau¬
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun¬

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft¬
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text¬
form die unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer¬
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen¬
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör¬
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations¬
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über¬
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika¬
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde¬
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu¬
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatzverlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol¬
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei¬
legungsgesetzes teilzunehmen.

15 A uvjqnd©ndos
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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